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Bundesministerium des Innern
Bekanntmachung

über die Herausgabe der Liste
der im Meldewesen

für die Registerführung und Datenübermittlungen
und im Personenstandswesen

für die elektronische Beurkundung und Datenübermittlung
zulässigen lateinischen Zeichen (Buchstaben, Ziffern) und Sonderzeichen

Vom 30. Juni 2010

Die Herausgeber des „Handbuchs zur Entwicklung XÖV-konformer IT-Standards“ im Rahmen des Deutschland-Online Vorha-
ben Standardisierung, die OSCI-Leitstelle Bremen und die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (BfIT),
haben in der Version 1.0 vom 2. März 2010 im Anhang A des XÖV-Handbuchs die Liste der zulässigen lateinischen Zeichen
(Buchstaben, Ziffern) und Sonderzeichen in der Tabelle A-1 (Liste der Zeichen im Datentyp xoev:String.Latin) veröffentlicht.

Das Handbuch kann in elektronischer Form bezogen werden bei http://www.xoev.de.

Ebenfalls unter http://www.xoev.de können die Entwickler ergänzende Materialien bzw. alternative technische Darstellungen
beziehen und zwar

– den Inhalt der Tabelle A-1 mit der abschließenden Aufzählung aller zum Datentyp String.Latin gehörenden Zeichen in einer
maschinenlesbaren Form als XML-Datei,

– den Datentyp String.Latin in der Form eines W3C-Schemas.

Der Datentyp xoev:String.Latin ist sowohl für die Registerführung und für Datenübermittlungen im Meldewesen als auch für die
elektronische Beurkundung und Datenübermittlung im Personenstandswesen ab 1. November 2011 zu verwenden.

Berlin, den 30. Juni 2010
Bundesministerium des Innern

Im Auftrag
S c h e u r i n g
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